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 Gemeinde Weilerswist, Die Bürgermeisterin 
Redaktion: Die Bürgermeisterin -Ratsbüro-, Bonner Str. 29, Zimmer 221, Telefon: 0 22 54/ 96 00 114 
Bezug: a) Für Selbstabholer liegt das Amtsblatt kostenlos im Foyer der Gemeindeverwaltung 

und bei den bekannten Depotstellen in den Ortsteilen aus. 
b) Jahres-Abo Euro 30,-- incl. Porto / Kündigung des Bezugs: Nur für das folgende Jahr 

zum 30.11. 
c) Ebenfalls stehen die Exemplare auf den Internetseiten der Gemeinde unter 

http://www.weilerswist.de/rathaus Rubrik „Informationsdienste“  zur Verfügung 
 

Auflage: 50 Exemplare 
 Das Amtsblatt erscheint bei Bedarf 

http://www.weilerswist.de/rathaus
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Die Bürgermeisterin 53919 Weilerswist, den 06.12.2022 
 
An die 
Mitglieder 
des Rates der Gemeinde Weilerswist 
 
 
 

Einladung  
 
 

Gemäß § 47 Absatz 1 GO in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 1 bis 3 der 
Geschäftsordnung für den Rat der Gemeinde Weilerswist und seine Ausschüsse in der zurzeit 
gültigen Fassung lade ich Sie hiermit zu einer Sitzung ein, die am 
 

Donnerstag, dem 15.12.2022, 18:00 Uhr, 
 

im Forum der Gesamtschule Weilerswist, Martin-Luther-Straße 26 stattfindet. 
 
 

Es wird empfohlen, während der gesamten Dauer der Sitzung eine FFP2-Maske oder eine 
medizinische Maske (sogenannte OP-Maske) zu tragen. 
 

 
 

Tagesordnung 

I. Öffentlicher Teil 
 
TOP 1. Einwohnerfragestunde 
 
TOP 2. Prüfung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit 
 
TOP 3. Feststellung der Tagesordnung 
 
TOP 4. Beschlusskontrolle 
 
TOP 5. 2. Nachtragssatzung zur Satzung über die Hundesteuer der Gemeinde Weilerswist 

19.12.2008 
 V_57/2022 

 
TOP 6. Errichtung einer Hol- und Bringzone am Kirchweg / Kurfürstenweg in Vernich 
 A_56/2022 und A_56/2022 1. Ergänzung 

 
TOP 7. Entschärfung von Unfallschwerpunkt - Kreuzungsbereich Abfahrt A61 und 

L163 zwischen Weilerswist und Metternich 
 A_60/2022 und A_60/2022 1. Ergänzung 

 
TOP 8. Vorgehensweise zur Beschlusskontrolle 
 A_44/2022 

 
TOP 9. Aktueller Sachstand Kinderfreundliche Kommune 
 A_61/2022 und A_61/2022 1. Ergänzung 

 
TOP 10. Lehrschwimmbecken in Weilerswist 
 A_58/2022 

 
TOP 11. Abfrage bezüglich Audiostream der Rats- und Ausschusssitzungen 
 A_59/2022 und A_59/2022 1. Ergänzung 
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TOP 12. Auswirkungen des Gemeindewachstums 
 A_57/2022 und A_57/2022 1. Ergänzung 

 
TOP 13. Abgrabung Horchheim, zwischen K 11 und BAB 1 
 M_33/2022 

 
TOP 14. Berichte und Mitteilungen der Bürgermeisterin 
 
TOP 15. Mitteilungen und Anfragen der Ratsmitglieder 
 

II. Nichtöffentlicher Teil 
 
TOP 16. Berichte und Mitteilungen der Bürgermeisterin 
 
TOP 17. Ehrung von verdienten Persönlichkeiten 
 V_62/2022 

 
TOP 18. Vergabeentscheidung gem. § 6 Vergabeordnung der Gemeinde Weilerswist 

Hier: Erweiterung Grundschule Weilerswist – Rohbauarbeiten 
 V_60/2022 

 
TOP 19. Beschaffung von Sirenen 
 V_61/2022 

 
TOP 20. Mitteilungen und Anfragen der Ratsmitglieder 
 
 
 
Horst 
Bürgermeisterin 
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Neuwahl der Schiedspersonen für den Schiedsamtsbezirk Weilerswist 
 
In der Gemeinde Weilerswist ist das Amt des Schiedsmannes / der Schiedsfrau 
(Schiedsperson) und des Stellvertreters /der Stellvertreterin neu zu besetzen. 
 
Zur Vermeidung gerichtlicher Auseinandersetzungen besteht die Aufgabe der 
Schiedspersonen darin, festgefahrene Konfliktsituationen und verhärtete Fronten durch 
Verhandlungsgeschick aufzubrechen und dadurch kleinere Meinungsverschiedenheiten und 
Streitigkeiten zivilrechtlicher sowie strafrechtlicher Art zu schlichten und durch Abschluss eines 
entsprechend zu protokollierenden Vergleichs zu beenden. 
 
Die Schiedsperson wird in vielfältigen Bereichen tätig, beispielsweise in 
Nachbarschaftsstreitigkeiten, bei der Beachtung der Hausordnung, bei Schmerzensgeld und 
sonstigen Schadensersatzansprüchen, aber auch in Fällen leichter Körperverletzung, des 
Hausfriedensbruchs, der Beleidigung oder der Sachbeschädigung. 
 
Die Schiedsperson muss nach ihrer Persönlichkeit und nach ihren Fähigkeiten für 
dieses Amt geeignet sein. 
 

Sie sollten zwischen 30 und 70 Jahre alt sein, im Schiedsamtsbezirk wohnen und nicht infolge 
gerichtlicher Anordnung in der Verfügung über Ihr Vermögen beschränkt sein. 
 
Erwartet werden insbesondere die ausgeprägte Bereitschaft zum Zuhören sowie Freude und 
Geschick an und in der Verhandlungsführung in einer möglichst ruhigen und entspannten 
Atmosphäre. 
 
Schiedsperson kann nicht sein, wer die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht 
besitzt oder unter Betreuung steht. 
 
Die neue Schiedsperson und ihr/e Stellvertreter/in werden vom Rat der Gemeinde Weilerswist 
auf die Dauer von 5 Jahren gewählt und nach der Wahl durch die Direktorin des Amtsgerichts 
Euskirchen bestätigt. 
 
Benutzt die Schiedsperson für die Verhandlungen ihre Privatwohnung, wird ihr von der 
Gemeinde eine angemessene Entschädigung gewährt. Gebühren, die erhoben werden, 
fließen zu gleichen Teilen der Gemeinde und der Schiedsperson zu. Auslagen werden in voller 
Höhe erstattet. 
 
Neu gewählte Schiedspersonen werden in einem Einführungslehrgang des Bundes Deutscher 
Schiedsmänner und Schiedsfrauen e. V. auf ihr Ehrenamt vorbereitet. 
 
Wenn Sie Interesse an diesem Ehrenamt haben, können Sie sich schriftlich bis zum 
23.12.2022 an die Gemeindeverwaltung Weilerswist, Zentrale Dienste, Bonner Str. 29, 
53919 Weilerswist wenden. 
 
Ihre Bewerbung sollte Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, 
E-Mail-Adresse, und einen kurzen Lebenslauf enthalten. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer 02254/9600-114. 
 
 
 
    Anna-Katharina Horst 
                  Bürgermeisterin 
 

 



 5 

 

Amtsblatt der 
Gemeinde Weilerswist 

ist an folgenden Depotstellen erhältlich 

 

Ortschaft Weilerswist  Paul Nußbaum 
-Ortsbürgermeister- 
 

Triftstr. 46 
53919 Weilerswist  
 

 Gemeindeverwaltung (Foyer) Bonner Str. 29 
53919 Weilerswist 
 

 Kreissparkasse Euskirchen 
 
 

Kölner Str. 83 
53919 Weilerswist 
 

 
 

Ortschaft Vernich Hans-Josef Thelen 
-Ortsbürgermeister- 
 

Nelkenstraße 67 
53919 Weilerswist 
 

 
 

Ortschaft Müggenhausen Erwin Jakobs  
-Ortsbürgermeister- 
 

Rheinbacher Str. 66  
53919 Weilerswist  
 

 
 

Ortschaft Lommersum Heinz Oberrem 
-Ortsbürgermeister- 
 

Wichtericher Weg 2 
53919 Weilerswist  
 

 
 

Ortschaft Derkum-Hausweiler Bert Henn 
-Ortsbürgermeister- 

Hasenweg 6. 
53919 Weilerswist 
 

 
Zusätzlich erfolgt eine Veröffentlichung im Internet unter 
http://www.weilerswist.de/rathaus/informationsdienste/amtsblatt.php 
 
 


